
Banken- und  
    Kapitalmarkt-
regulierung
Proportionalität statt  
Überregulierung 
Banken sind das Rückgrat unseres Wirtschaftskreislaufs. 
Sie finanzieren Unternehmen, ermöglichen privaten  
Vermögensaufbau und sichern die Liquidität im Alltag.  

Nach der Finanzkrise wurden richtigerweise viele neue 
Regeln eingeführt, um das Finanzsystem widerstands-
fähiger zu machen. Heute aber stehen vor allem kleinere 
und mittlere Banken mit risikoarmem Geschäft wie die 
Sparda-Banken durch neue Vorschriften und Berichts-
pflichten vor immer größeren Herausforderungen. Zu 
viel Regulierung bindet Ressourcen, die eigentlich in die 
persönliche Beratung, die Digitalisierung oder bessere 
Serviceangebote fließen sollten. Damit Banken weiter-
hin verlässliche Partner für Bürger und Unternehmen 
bleiben können, braucht es eine Regulierung mit Augen-
maß: verständlich, verhältnismäßig und zielgerichtet. 
Proportionalität ist das Stichwort. 

 
 
Eigentlich eine 

Selbstverständlich-
keit: EU-Kommission und 
-Parlament sollten vor jeder 
neuen Regulierung prüfen, 
ob die Maßnahmen über-
haupt nötig sind.“

Florian Rentsch
Vorstandsvorsitzender des Verbandes 
der Sparda-Banken

Die Bundesregierung hat 
im Koalitionsvertrag 
2025 festgeschrieben, 
dass neue Regulierun-
gen nur bei eindeutig 

nachgewiesenem Bedarf 
eingeführt werden. Zudem 

soll ein „KMU-Fitnesstest“ kleinere, 
risikoärmere Banken von unverhältnismäßigen  
Anforderungen befreien. Auch auf EU-Ebene 
laufen wichtige Vorhaben wie die Überarbeitung 
der Kapitalmarktunion, die Umsetzung der ESG-
Berichterstattung (CSRD) und die Regulierung von 
Finanzdaten (FiDA). Parallel bestehen Berichts-
pflichten, die v.a. kleinere und mittlere Banken 
stark belasten. Laut Bundesbank kostet das Mel-
dewesen Banken jährlich über eine Milliarde Euro. 
Der Abbau von Doppelmeldungen und Formularen 
wurde angekündigt, eine spürbare Entlastung 
blieb jedoch aus. Das geplante Moratorium für 
neue Regelungen könnte helfen, bleibt aber ohne 
verbindliche Umsetzung. Der Druck, gleichzeitig zu 
investieren und regulatorische Anforderungen zu 
erfüllen, wächst.

Informationen des Verbandes der SpardaBanken e.V. für Politik, Verwaltung, Verbände und Medien

PolitikImpuls

Statt ständig neue Pflichten und Papierberge zu 
schaffen, sollten bestehende Regeln regelmäßig 
auf ihre Wirkung überprüft und Bürokratie konse-
quent abgebaut werden.
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Die Sparda-Banken fordern, notwendige 
Regulierung den tatsächlichen Risiken und 
der Größe der Banken anzupassen. Neue Re-
geln dürfen nur eingeführt werden, wenn ihr 
Bedarf eindeutig belegt ist, und sie müssen 
vorab sorgfältig evaluiert werden. Der an-
gekündigte „KMU-Fitnesstest“ muss zügig kommen, 
um kleinere und risikoarme Institute von überzo-
genen Anforderungen zu entlasten. Gleichzeitig 
müssen Berichtspflichten konsequent vereinfacht 
und Doppelstrukturen abgebaut werden, um Res-
sourcen für die Arbeit für unsere Kunden freizuma-
chen. Der Verband begrüßt das im Koalitionsvertrag 
geplante Moratorium für neue Regulierungsvorha-
ben, drängt aber auf eine verbindliche Umsetzung. 
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Handlungsempfehlungen 
	z Einführung des „KMU-Fitnesstests“ zur Entlastung 

kleiner und risikoarmer Banken.

	z Verringerung von Berichtspflichten und konse
quenter Abbau von Redundanzen.

	z Moratorium für neue Regulierungsvorhaben,  
Überprüfung bestehender Regeln.

	z Neue Regulierung nur bei eindeutig nachgewie- 
senem Bedarf und mit Folgenabschätzung.

Hintergrund 
Die Finanzkrise ab 2008 führte zu einem massiven  
Aus- und Aufbau von Banken- und Kapitalmarktregeln, 
um das Finanzsystem vor Schocks zu schützen und 
Steuerzahler vor teuren Bankenrettungen zu bewahren. 
Mit Basel III, zusätzlichen Kapitalpuffern und strenge-
ren Meldepflichten wurde viel erreicht. Zugleich setzte 
in Europa ein Trend zur Vereinheitlichung ein: gleiche 
Regeln für alle Banken, unabhängig von Größe oder  
Geschäftsmodell. Diese „One size fits all“-Logik  
belastet kleinere, regional verwurzelte Institute über-
proportional. Sparda-Banken, fokussiert auf Privat-
kunden, regionale Nähe und Wohnungsfinanzierungen, 
unterliegen dennoch fast denselben Vorgaben wie 
Großbanken – trotz geringerer Risiken.

Forcierte Regulierungen und „one size fits all“ 
belasten kleinere Banken überproportional.
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Bestehende Vorschriften sollten zudem auf Wirk-
samkeit und Verhältnismäßigkeit überprüft wer-
den. Regelmäßige Evaluation kann auch dem Ziel 
dienen, Banken als stabile Partner der Wirtschaft zu 
stärken, statt sie durch Bürokratie zu lähmen.

▪ Basel III ▪ zusätzliche
   Kapitalpuffer

▪ strengere
   Meldepflichten

Banken- und Kapitalmarktregeln


